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Abonnenten-Unfallversicherung des Nebelspalter".
2. Die Todesfallentschädigung von Fr. 1000. wird bezahlt,

wenn der Unfall sofort oder binnen Jahresfrist den Tod des
Versicherten herbeigeführt hat.

Bezugsberechtigt ist in erster Linie der überlebende
Ehegatte. Hinterlässt der Verunfallte keinen Ehegatten, so fällt
die Todesfallentschädigung seinen ehelichen Kindern zu. Sind
auch solche nicht vorhanden, so steht die Entschädigung den
Eltern des Versicherten zu, unter Ausschluss aller andern
Hinterbliebenen.

3. Die Invaliditätsentschädigung wird gewährt, wenn infolge
des Unfalles eine bleibende und unheilbare gänzliche oder
teilweise Invalidität eintritt. Die Zahlung der Invaliditätsentschädigung

erfolgt, sobald die bleibende Invalidität und deren Grad
endgültig festgestellt sind.

Kann nach Abschluss des Heilverfahrens noch nicht mit
genügender Sicherheit festgestellt werden, ob und in welchem
Masse eine bleibende unheilbare Invalidität zurückbleiben wird,
so kann die endgültige Feststellung bis auf höchstens ein Jahr
vom Abschluss des Heilverfahrens an verschoben werden.

a) Für lebenslängliche Ganz-Invalidität ist eine Summe von
Fr. 2000 versichert.

Als Fälle von Ganz-Invaüdität gelten ausschliesslich:
Verlust oder völlige Erblindung beider Augen; Verlust oder
totale bleibende Gebrauchsunfähigkeit beider Arme oder
beider Hände; beider Beine oder beider Füsse; eines Armes
oder einer Hand und zugleich eines Beines oder eines Fusses;

unheilbare Geisteskrankheit, die jede Arbeitsfähigkeit
ausschliesst.

b) Für lebenslängliche teilweise Invalidität ist eine Höchstsumme

von Fr. 1200. versichert.
In den nachstehend unter c) nicht besonders genannten

Fällen von teilweiser bleibender Invalidität ist der Invalidi-
tätsgrad nach der dauernden unheilbaren Beeinträchtigung
zu bestimmen, welche nach ärztlichem Gutachten die
Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch den Unfall erfahren
hat. Die Entschädigung besteht in dem, dem festgestellten
Invaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz, der für
teilweise Invalidität versicherten Maximalsumme von Fr. 1200.-.

c) Für den vollständigen Verlust oder die vollständige blei¬
bende Gebrauchsunfähigkeit nachbezeichneter Körperteile
gelten folgende Entschädigungsbeträge:
Für den rechten Arm oder die rechte Hand Fr. 700.
Für den linken Arm oder die linke Hand 600.
Für ein Bein im Oberschenkel oder Knie 600.
Für ein Bein im Unterschenkel oder einen Fuss 500.
Für den Verlust eines Auges 350.
Für den rechten oder linken Daumen 240.
Für den rechten oder linken Zeigfinger 150.
Für einen der übrigen Finger der rechten oder

linken Hand 90.
Für den Verlust des Gehörs auf einem Ohr 180.
Für den Verlust des Gehörs auf beiden Ohren 600.
Für Nervenkrankheiten als Folge eines Unfalles

beträgt die Entschädigung höchstens 350
Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Aufhebung

der Gebrauchsfähigkeit wird ein entsprechender Teil obige«-
Entschädigungen, jedoch nicht mehr als die Hälfte der für
den Totalverlust festgesetzten Beträge vergütet.

Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Gliedmassen werden
die für die betreffenden Glieder oder Organe festgesetzter»
Entschädigungsbeträge zusammengerechnet; diese Gesamt
summe kann aber den Betrag von Fr. 1200. nicht
übersteigen.

Geringfügige bleibende Invaliditäten, die mit weniger als
5 Prozent einzuschätzen sind, wie z. B. Steifigkeit eines
Fingergliedes, Verlust einer Zehe, Verlust von Zähnen und
dergleichen berechtigen zu keiner Entschädigung.

4. Die Entschädigungspflicht im Sinne vorstehender
Bestimmungen besteht nur. wenn der Unfall die unmittelbare und
alleinige Ursache des Todes bezw. der fnvalidität ist. Haben
Krankheitszustände oder Gebrechen erheblicher Art, die
unabhängig vom Unfall vorhanden waren oder eingetreten sind, die
Unfallfolgen verschlimmert, bezw. das Heilungsresultat
beeinträchtigt, so ist Entschädigung nur nach Massgabe desjenigen
Teils des Schadens zu leisten, der nach dem Gutachten
ärztlicher Experten durch den Unfall allein ohne Komplikation mit
Krankheitszuständen oder Gebrechen, eingetreten wäre.

Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit des Verunfallten
zurückzuführen, so reduziert sich die Entschädigung auf die Hälfte
derjenigen Summe, die sonst zu zahlen gewesen wäre.

§ 7.

Uniallanmeldungen.
1. Tritt infolge eines Unfalles der Tod des Versicherten ein,

so ist der Direktion der Schweizerischen Unfallversicherungs-
Gesellschaft in Winterthur sofort telegraphisch, jedenfalls aber
so rechtzeitig Kenntnis zu geben, dass es der Gesellschaft möglich

ist, eine ärztliche Untersuchung oder die Sektion anzuordnen.
Bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift ist die Gesellschaft

von der Zahlung der Versicherungssumme befreit, sofern nach
ärztlichem Ermessen neben dem Unfall noch andere Todesursachen

oder die Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
in Betracht kommen können.

2. Unfälle, die eine bleibende Invalidität zur Folge haben
können, sind innerhalb sechs Wochen nach dem Unfall ebenfalls
der Direktion der Gesellschaft in Winterthur schriftlich
anzumelden, unter Beifügung eines ärztlichen Zeugnisses über die
Verletzung und wahrheitsgetreue Angaben über den Unfallhergang,

sowie unter Vorlage der Abonnementsquittung für die
laufende Zeit. Bei Versäumung dieser Frist erlischt jeder Anspruch
auf Entschädigung, es sei denn, dass die rechtzeitige Anmeldung
ohne Verschulden des Versicherten oder seiner Rechtsnachfolger

versäumt worden ist, in welchem Falle sie sofort nach Wegfall
des Hindernisses nachgeholt werden kann,

3. Wissentlich unrichtige Angaben des Versicherten in der
Unfallanzeige oder in den weiteren Mitteilungen über den Unfall

befreien die Gesellschaft von jeder Entschädigungspflicht.

§ 8.

Der Versicherte, bezw. die Anspruchsberechtigten sind
verpflichtet, nach Eintritt eines Unfalles ohne Verzug einen
patentierten Arzt zuzuziehen, sowie für dauernde ärztliche
Behandlung und für Beachtung aller für die Erhaltung, Pflege und
Wiederherstellung des Versicherten erforderlichen Massnahmen
besorgt zu sein. Die Verschlimmerung der Unfallsfolgen, die
sich aus der Vernachlässigung dieser Pflichten ergibt, geht nicht
zu Lasten der Gesellschaft.

Die Arztzeugnisse über den Unfall und dessen Folgen sind
vom Verletzten auf seine Kosten zu liefern. Die Gesellschaft
kann ihn aber auch durch einen von ihr bestimmten und von
ihr honorierten Arzt untersuchen und beobachten lassen.

§ 9.

Ein und derselbe Unfall berechtigt immer nur zu einer der
in § 6 genannten Entschädigungen, entweder derjenigen für Tod
oder derjenigen für Invalidität. Desgleichen berechtigt das
Abonnement einer Person auf mehrere Exemplare des Nebelspalter"
im Schadenfalle niemals zu einer höhern als der einfachen
Entschädigung.

Werden von einem unter die Versicherung fallenden
Unfallereignis mehrere versicherte Abonnenten betroffen, so ist höchstens

eine auf die betreffenden Abonnenten verhältnismässig zu
verteilende Gesamtsumme von Fr. 10,000. (Franken Zehntausend)

zu bezahlen.

PAUL ALTHEER
Der tanzende Pegasus
Ein Buch boshafter und lustiger Verse. 2. Auflage. Brosch. Fr. 2.80.

Die verdrehten 6edichte
Fünfte erweiterte Auflage (5. und 6. Tausend). Brosch. Fr. 2.80.

Hallo! Welle 515!
Brosch. Fr. 3.80.

In jeder Buchhandlung!
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THE DADSON PIPE.

Patent No. 240325 LONDON MADE Die
beöe

Pfeife
der Gegen wart

hergestellt aus uraltem
Brnyèreholz, ohne

Metallbestandteile, daher höch-
sterTabakgenuß, hygienisch

allen andern Systemen voran.
Erhältlich zu Fr. 17. im guten

Cigarrengeschäft.
Generalvertreter f. die Schweiz:

C. HungerbUhler, Erlenbach-Zch.
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^bonnenten-llnfallversielierun^ des Nebelspalter".
2. Oie loäesksllentsckääigung von kr. ItttZlZ. virà bezaklt,

wenn àer Onkall sokort ocier binnen ^lskreskrist cien I'oä äes Vsr-
sickerten kerbeigekükrt kät.

Lezugsberecktigt ist in erster I-inie äer überiebenäe Oke-
gstte. Ointeriässt äer Verunkallte keinen kkegstten, so islll
äie 1'oäesksllentsckääigung seinen ekelicken Kinäern zu. Linä
auck solcke nickt vorksnäen, so stekt äie Ontsckääigung äen
kältern äss Versickerten zu. unter ^ussckluss sller snäern Ikin-
terbliebenen.

Z. Ois Invsliäitätsentsckääigung wirä gewäkrt, wsnn inkoige
äes OnksIIes eins bieibenäe unä unkeiibare gänziicke oäsr teil-
weise Invsliâitst eintritt. Oie ^sklung äer Invsliäitätsentsckä-
äigung erkolgt. sobalct äie bieibenäe Invsliâitst unä äeren Lrsä
enägültig kestgestelit sinä.

Ksnn nsck ^Vbsckluss äes Iksilverkskrsns nock nickt mit ge-
nügenäer LIckerkeit kestgestelit weräen. ob unä in weickem
lvlssse eine bieibenäe tinkeilbsre Invsliâitst zurückbleiben wirä.
so ksnn äie enägültige ksststsliung bis suk böckstsns ein ^skr
vom ^bsckluss äes Osilverkakrens «n versckoben weräen.
sj kür lebenslänglicke Lanz-Invaliäität ist eine Lumme von

kr. 2000. versickert.
^Is källe von Lanz-Invaliäität gelten sussckiiesslicku

Verlust oäer völlige Orbiinäung beiäer ^ugen; Verlust oäer
totsis bieibenäe Lebrsucksunkskigkeit beiäer àme oäer
beiäer Oänäe? beiäer Leine oäer beiäer kussel eines ^.rmss
oäer einer klsnä unä zugleick eines Leines oäer eines kus-
ses; unkeilbsre Leisteskrsnkkeit, äis jsäe ^rbeitskskigksit
sussckiiesst.

bj kür lebenslänglicke teilweise Invsliâitst ist eine Oäckst-
summe von kr. l2l>ö. versickert.

In äen nsckstekenä unter cj nickt besonäers genannten
kslien von teilweiser bieibenäer Invsliâitst ist äer Ii.vsiiäi-
tätsgrsä nsck äer äsuernäen unkeilbsren Leeintrscktigung
zu bestimmen, welcke nsck srztlickem Lutsckten äie ^r-
beitskäkigkeit äes Versickerten äurck äen OnksII erkskren
kst. Oie Ontsckääigung bestekt in äem. äem kestgestellten
Invaiiäitätsgrsä entspreckenäen Prozentsatz, äer kür teil-
weise Invsliâitst versickerten lvlaximslsumme von kr. 12W.-.

cl kür äen vollstänäigen Verlust oäer äie volistänäige blei-
benäe Lebrsucksunkäkigkeit nsckbezsickneter Körperteile
gelten koigenäs Ontsckääigungsbetrsge-
kür äen reckten ^rrn oäer äis reckte Osnä kr. 7M.
kür äen linken ^.rm oäer äis linke Osnä 6M.
kür ein Lein im Obersckenksl oäer Knie 6W.
k'ur ein Lein im Ontersckenkel oäer einen kuss 3l>g.
kür äen Verlust eines Wirges ZZll.
kür äen reckten oäer linken Osumen 240.
k'ur äen reckten oäer linken ^eigkinger 130.
kür einen äer übrigen kinger äer reckten oäer

linken Osnä 90.-
kür äen Verlust äes Lskörs suk einem Okr 18k>.

k'ur äen Verlust äes Lekörs suk beiäen Okren 6l)i).
k'ur lVervenkrankkeiten sls kolge eines OnksIIes

beträgt äie Lntsckääigung köckstens 35g
Lei nur teilwsisem Verlust oäer nur teilweiser ^.ukkebung

äer Lebrauckskäkigkeit wirä ein entspreckenäer 1"eil obigem
l?ntscksäigungsn, jeäock nickt mekr sls äie Oälkte äer kür
äen 1'otslverlust kestgesetzten Leträge vergütet.

Lei gleickzeitigem Verlust mekrerer LIieämsssen weräer»
äie kür äie bstrekkenäen LIieäer oäer Orgsne kestgesetzter«
Ontscksäigungsbeträge zussmmengerecknetl äiese Lessmt
summe ksnn sber äen Lstrsg von kr. 1200. nickt über-
steigen.

Leringkügige bieibenäe Invsliäitäten, äie mit weniger als
3 Prozent einzusckätzen sinä, wie z. L. Lteikigkeit eines ?in-
gerglieäes, Verlust einer ?eke, Verlust von ^sknen unä äer-
gleicken bsrecktigen zu keiner Lntsckääigung.

4. Oie kntsckääigungspklickt im Linne vorstekenäer Lestim-
mungen bestekt nur. wsnn äer OnksII äie unmitteibsre unä sl-
leinige Orsscke äss l'oäes bezw. äer Invsliäität ist. Osben
Krsnkksitszustänäe oäer Lebrecken erkeblicker ^rt, äie unsb-
ksngig vom OnksII vorksnäen wsren oäer eingetreten sinä, äie
OnksIIloigen versckiimmert, bezw. äss Oeilungsresultat beein-
träcktigt, so ist Ontsckääigung nur nsck ^isssgabe äesjenigen
l'élis äes Lckaäens Zu leisten, äer nsck äem Lutsckten ärzt-
licksr Experten äurck äsn OnksII sliein okne Komplikation mit
Krankkeitszustänäen oäer Lebrecken, eingetreten wsre.

Ist äsr OnksII suk grobe kakrlässigkeit äes VerunksIIten Zu-
rückzukükren, so reäuzisrt sick äie kntsckääigung suk äie Osikte
äerjenigen Lumme, äie sonst zu zskien gewesen wsre.

8 ?-

Onisllslllneläungeil.
1. l'ritt inloige eines OnksIIes äer I'oä äes Versickerten ein,

so ist äer Oirektion äer Lckweizeriscken Onksliversickerungs-
Leselisckait in Wintertkur sokort teiegrspkisck, jeäsnkslis sber
so recktzeitig Kenntnis zu geben, ässs es äer Lesellsckait mög-
Iick ist, eine ärztiicke Ontersuckung oäer äie Lektion snzuorä-
nen. Lei lVicktbekoigung äieser Vorsckrikt ist äie Lesellsckait
von äsr Gablung äer Vsrsickerungssumme bekreit, sokern nsck
srztlickem Ormessen neben äem OnksII nocb snäere Isäesur-
sscken oäer äie Mitwirkung von Krsnkkeiten oäer Lebrecken
in Letrsckt kommen können.

2. Onkslle, äis eins bieibenäe Invsliäität zur kolge ksben
können, sinä innerksib secks Wocken nsck äem OnksII ebsnislls
äer Oirektion äer (Zesellsckakt in Wintertkur sckriktlick snzu-
meiäen. unter Leiiügung eines srztlicken Zeugnisses über äie
Verletzung unä wskrkeitsgetreue Angaben über äen OnksIIKer-
gsng, sowie unter Vorisge äer ^.bonnementsczuittung kür äie Isu-
kenäe ?eit. Lei Versäumung äieser krist erlisckt jeäer ^.nspruck
suk kntsckääigung, ss sei äenn, ässs äie rechtzeitige ^nmeiäung
okne Versckuläen äes Versickerten oäer seiner Kecktsnsckkol-
ger versäumt woräen ist, in weickem kslle sie sokort nsck Weg-
ksli äes Oinäernisses nsckgskoit weräen ksnn.

Z. Wissentiick unricktige ^.ngsben äes Versickerten in äer
OnksIIsnzeige oäer in äen weiteren Zeitteilungen über äen On-
kali bekreien äie Leseliscksit von jeäer Ontsckääigungspilickt.

8 8-

Oer Versickerte, bezw. äie ^nsprucksberecktigten sinä ver-
pklicktet, nsck Ointritt eines Onksliss okne Verzug einen ps-
tentiertsn ^rzt zuzuzieken, sowie kür äsuernäe ärztiicke Le-
ksnäiung unä kür Lescktung sller kür äis krksltung, Lklege unä
Wieäerkersteliung äes Versickerten srkoräerlicken l^sssnskmen
besorgt zu sein. Oie Versckiimmerung äer OnksIIskolgen, äie
sick sus äer Vernscklässigung äieser Lklickten ergibt, gekt nickt
zu I^ssten äer Lesellsckskt.

Oie ^rztzsugnisse über äen OnksII unä äessen Dolgen sinä
vom Verletzten suk seine Kosten zu iiekern. Oie Leselisckskt
ksnn ikn sber suck äurck einen von ibr bestimmten unä von
ikr konorierten ^rzt untsrsucken unä beobsckten Isssen.

8 s.

Lin unä äerseibe OnksII berecktigt immer nur zu einer äer
in K 6 gensnnten Ontsckääigungen, entweäer äerjenigen kür I'oä
oäer äerjenigen kür Invsliäität. Oesgieicken berecktigt äss ^.bon-
nement einer ?erson suk mskrere Lxempisre äes lXebelspsIter"
im LcksäenksIIe niemals zu einer kökern sls äsr einkscken l?nt-
sckääigung.

Weräen von einem unter äie Versickerung kslienäen OnksII-
ereignis mskrere versickerte Abonnenten betrokken, so ist Köck-
stens eine suk äie bstrekkenäen Abonnenten verkältnismässig zu
verteiienäe Lesamtsumme von k'r. 10,Ml). skrsnken ^ekntsu-
senäj zu bezskien.

kiin kìucb bosbslter unci luftiger Verse. Z. ^ullsge. Oroseb. ffr. Z.Sl).

vis vsk-cik-slitsli Ssciiclits
ffünkte erweiterte ^ulisge lZ. uncl K. Isusencil. Oroscb. ffr. Z.S0.

t-IiÄlIc)! Wells 515!
vroscb. ffr. Z.S0.
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«ter Legen wart
Iierxestellt »u» uraltem
Lruvèrekolz, okne IVIe-

tattbest»nc!te!Ie,cl!»kerköck-
sterr-d-llix-enuL, kyzieniscd

»Nen »nciern Svsternen vor»n.
rlrkiNtlick kr. 17. im xuten

Lixsrrenxesckält.

lî. rlungerbübler, Lrlendsek-Icti.
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